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Das wurde hier schon ganz richtig erklärt, will es nur noch einmal bestätigen, da ich auch ein
Beschäftigungsverbot hatte, damit du dir keine Sorgen mehr machst. Die Bezüge bekommst du
bis 8 Wochen nach der Geburt ohne Abzüge ausgezahlt. (Dies gilt übrigens nicht nur für
Beamte, sondern auch für alle Angestellten - die 8 Wochen nach der Geburt einmal
ausgenommen!) Du musst auf keinen Fall nach dem Mutterschutz wieder anfangen, sondern du
hast das Recht, bis zu drei Jahren Elternzeit zu nehmen. Lass dich da auf keinen Fall drängen,
wenn du dies nicht möchtest!

1
https://www.lehrerforen.de/thread/25098-schwanger-und-besch%C3%A4ftigungsverbot-
bez%C3%BCge/?postID=203871#post203871

https://www.lehrerforen.de/thread/25098-schwanger-und-besch%C3%A4ftigungsverbot-bez%C3%BCge/?postID=203871#post203871
https://www.lehrerforen.de/thread/25098-schwanger-und-besch%C3%A4ftigungsverbot-bez%C3%BCge/?postID=203871#post203871

